
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 14b B-VG
 B-VG - Bundes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Bundessache ist die Gesetzgebung in den Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens, soweit diese nicht

unter Abs. 3 fallen.

2. (2)Die Vollziehung in den Angelegenheiten des Abs. 1 ist

1. 1.Bundessache hinsichtlich

1. a)der Vergabe von Aufträgen durch den Bund;

2. b)der Vergabe von Aufträgen durch Stiftungen, Fonds und Anstalten im Sinne des Art. 126b Abs. 1;

3. c)der Vergabe von Aufträgen durch Unternehmungen im Sinne des Art. 126b Abs. 2, wenn die

finanzielle Beteiligung oder der durch andere finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder

organisatorische Maßnahmen vermittelte Einfluss des Bundes mindestens gleich groß ist wie die

finanzielle Beteiligung oder der Einfluss der Länder;

4. d)der Vergabe von Aufträgen durch bundesgesetzlich eingerichtete Selbstverwaltungskörperschaften;

5. e)der Vergabe von Aufträgen durch in lit. a bis d und Z 2 lit. a bis d nicht genannte Rechtsträger,

1. aa)die vom Bund finanziert werden, wenn der Finanzierungsanteil des Bundes mindestens gleich

groß ist wie der der Länder;

2. bb)die hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht des Bundes unterliegen, soweit die Vergabe nicht

unter sublit. aa oder Z 2 lit. e sublit. aa fällt;

3. cc)deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane aus Mitgliedern bestehen, die vom Bund

ernannt worden sind, wenn der Bund mindestens gleich viele Mitglieder ernannt hat wie die

Länder, soweit die Vergabe nicht unter sublit. aa oder bb oder Z 2 lit. e sublit. aa oder bb fällt;

6. f)der gemeinsamen Vergabe von Aufträgen durch den Bund und die Länder, wenn der Anteil des

Bundes am geschätzten Gesamtauftragswert mindestens gleich groß ist wie die Summe der Anteile der

Länder;

7. g)der Vergabe von Aufträgen durch in lit. a bis f und Z 2 nicht genannte Rechtsträger;

2. 2.Landessache hinsichtlich

1. a)der Vergabe von Aufträgen durch das Land, die Gemeinden und die Gemeindeverbände;

2. b)der Vergabe von Aufträgen durch Stiftungen, Fonds und Anstalten im Sinne des Art. 127 Abs. 1 und

des Art. 127a Abs. 1 und 8;

3. c)der Vergabe von Aufträgen durch Unternehmungen im Sinne des Art. 126b Abs. 2, soweit sie nicht

unter Z 1 lit. c fällt, sowie der Vergabe von Aufträgen durch Unternehmungen im Sinne des Art. 127

Abs. 3 und des Art. 127a Abs. 3 und 8;

4. d)der Vergabe von Aufträgen durch landesgesetzlich eingerichtete Selbstverwaltungskörperschaften;

5. e)der Vergabe von Aufträgen durch in Z 1 lit. a bis d und lit. a bis d nicht genannte Rechtsträger,

1. aa)die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund oder anderen Ländern finanziert werden,

soweit die Vergabe nicht unter Z 1 lit. e sublit. aa fällt;

2. bb)die hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht des Landes unterliegen, soweit die Vergabe nicht
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unter Z 1 lit. e sublit. aa oder bb oder sublit. aa fällt;

3. cc)deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane aus Mitgliedern bestehen, die vom Land

ernannt worden sind, soweit die Vergabe nicht unter Z 1 lit. e sublit. aa bis cc oder sublit. aa oder

bb fällt;

6. f)der gemeinsamen Vergabe von Aufträgen durch den Bund und die Länder, soweit diese nicht unter

Z 1 lit. f fällt, sowie der gemeinsamen Vergabe von Aufträgen durch mehrere Länder.

Gemeinden gelten unabhängig von der Zahl ihrer Einwohner als Rechtsträger, die im Sinne der Z 1 lit. b und c und

der Z 2 lit. b und c der Zuständigkeit des Rechnungshofes unterliegen. Im Rahmen der Z 1 lit. b, c, e und f werden

Auftraggeber im Sinne der Z 1 dem Bund und Auftraggeber im Sinne der Z 2 dem jeweiligen Land zugerechnet.

Sind nach Z 2 lit. c, e oder f mehrere Länder beteiligt, so richtet sich die Zuständigkeit zur Vollziehung nach dem

Überwiegen des Merkmals, das nach der entsprechenden Litera (Sublitera) der Z 1 für die Abgrenzung der

Vollziehungszuständigkeit des Bundes von jener der Länder maßgebend ist oder wäre, dann nach dem Sitz des

Auftraggebers, dann nach dem Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit des Auftraggebers, dann nach dem Sitz

(Hauptwohnsitz) der vergebenden Stelle, kann jedoch auch danach die Zuständigkeit nicht bestimmt werden, so

ist dasjenige beteiligte Land zuständig, das im Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens zum Vorsitz im

Bundesrat berufen ist oder zuletzt war.

3. (3)Landessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in den Angelegenheiten der Nachprüfung im Rahmen

der Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Sinne des Abs. 2 Z 2.

4. (4)Der Bund hat den Ländern Gelegenheit zu geben, an der Vorbereitung von Gesetzesvorhaben in

Angelegenheiten des Abs. 1 mitzuwirken. Nach Abs. 1 ergehende Bundesgesetze, die Angelegenheiten regeln, die

in Vollziehung Landessache sind, dürfen nur mit Zustimmung der Länder kundgemacht werden.

5. (5)Die Durchführungsverordnungen zu den nach Abs. 1 ergehenden Bundesgesetzen sind, soweit in diesen

Gesetzen nicht anderes bestimmt ist, vom Bund zu erlassen. Abs. 4 und Art. 42a sind auf solche Verordnungen

sinngemäß anzuwenden.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 51/2012)
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